
B E K A N N T M A C H U N G 
 

Die Gesellschafterversammlung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH hat am 16. 
Dezember 2024 beschlossen, den Grundpreis mit Wirkung zum 01. Januar 2025 zu 
erhöhen. 
Aufgrund dessen werden die Ergänzenden Bestimmungen zur Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) vom 20. Juni 
1980 (Anlage 2 – Allgemeine Tarife für die Wasserversorgung von Tarifkunden im 
Versorgungsgebiet aus dem Wasserversorgungsnetz der Verbandswasserwerk 
Gangelt GmbH), wie folgt zum 01. Januar 2025 geändert: 
 

§ 2 
Grundpreis 

 
(1) Der Abnehmer ist verpflichtet, ohne Rücksicht auf die abgenommene 

Wassermenge, für die von der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH zur 
Verfügung gestellten Wasserzähler folgende Preise zu zahlen: 
 
a) bei einem Wasserzähler   brutto einschl. MwSt. € 11,24 mtl. 

Q3=4 m³/h    (netto ohne MwSt. € 10,50 mtl.) 
 

b) bei einem Wasserzähler   brutto einschl. MwSt. € 14,82 mtl. 
Q3=10 m³/h    (netto ohne MwSt. € 13,85 mtl.) 
 

c) bei einem Wasserzähler   brutto einschl. MwSt. € 21,07 mtl. 
Q3=16 m³/h    (netto ohne MwSt. € 19,69 mtl.) 
 

d) bei einem Wasserzähler   brutto einschl. MwSt. € 29,40 mtl. 
Q3=25 m³/h    (netto ohne MwSt. € 27,48 mtl.) 
 

e) bei einem Wasserzähler  brutto einschl. MwSt. € 94,13 mtl. 
Q3=63 m³/h    (netto ohne MwSt. € 87,97 mtl.) 
 

f) bei einem Wasserzähler  brutto einschl. MwSt. € 94,13 mtl. 
Q3=100 m³/h    (netto ohne MwSt. € 87,97 mtl.) 
 
 

(2) Bei der Berechnung des Grundpreises wird der Monat, in dem der 
Wasserzähler erstmalig eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller 
Monat gerechnet. Wird die Wasserbereitstellung wegen Wassermangels, 
Störungen im Betrieb, betriebsnotwendigen Arbeiten oder aus anderen 
Gründen länger als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der 
Unterbrechung abgerundet auf volle Monate, kein Grundpreis erhoben. 

 
§ 7 

Inkrafttreten 
 

(9) Die Änderung des § 2 Abs. 1 der Anlage 2 der „Ergänzenden Bestimmungen 
der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH“ treten mit Wirkung vom 01.01.2025 
in Kraft. 

 
Geilenkirchen, den 17. Dezember 2024 



 
Verbandswasserwerk Gangelt GmbH 

gez.: Lenzen 
Geschäftsführer 


